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LEBEN.ZEIT.RAUM
WERTE BÜRGERINNEN 
UND BÜRGER!

Jubiläumsjahr 2019 –

ein forderndes, spannendes, aber 

auch erfolgreiches Jahr liegt hinter 

uns. Das Jahr 2020 wird eine 

erfolgreiche Fortsetzung sein. Das 

neue Jahr ist noch ganz jung und 

eröffnet uns zahlreiche Chancen, 

Wege und Möglichkeiten, die es 

zu erkennen und zu nutzen gilt. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren 

Lieben, dass es für Sie und unsere 

Gemeinde ein besonders gutes 

und erfolgreiches Jahr wird.

Ihre Stadtgemeinde Gföhl

LAbg. Josef Edlinger, Vzbgm. Mag. Jochen Pulker, Veronika Groiß, Bgm. Ludmilla Etzenberger, 
Regionaldirektor Gerald Haselbacher, MBA (NÖ Versicherung), Prof. Sepp Weber und NR-Abg. 
Lukas Brandweiner genossen das stimmungsvolle Konzert.

Mit einem musikalischen Highlight startete die Stadtgemeinde Gföhl ins neue Jahr und 
wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern alles Gute, vor allem Gesundheit, Glück und Zufrie-
denheit und freut sich auf weitere gute Zusammenarbeit.

 Wichtiger Termin: 

Gemeinderatswahl am 

26.01.2020

10. Neujahrskonzert
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LEBEN IM ORT – ZENTRAL, KOMMUNIKATIV, BELIEBT

STRASSENBAU
Für die Erhaltung unserer Gemein-
destraßen werden jährlich rund 
€ 400.000 bis 500.000 investiert. 
Neben zahlreichen Kleinmaßnah-
men wurden Straßenzüge und 
Gehsteige neugestaltet (u.a. Stein-
weg, Kirchengasse, Hausberg-
gasse, Ernest-Thum-Straße, Feldgasse, Kreuz-
gasse, Meisling) sowie drei neue Siedlungsstraßen im Zuge der 
Baulanderweiterung gebaut.

WASSERVERSORGUNG 
UND KANAL
In den letzten fünf Jahren konnten 
wieder wichtige infrastrukturelle Bau-
vorhaben in den Bereichen Wasser und 
Kanal umgesetzt werden. Die Investi-
tionen für die Abwasserbeseitigungs-
anlagen belaufen sich auf insgesamt 
€ 4 Mio., für die Qualität und Quantität 
der Wasserversorgung auf € 2,2 Mio. 

GFÖHL IN WORT UND BILD

Ihre Ludmilla Etzenberger
Bürgermeisterin
der Stadtgemeinde Gföhl

Eine Gemeinde zu führen ist in 
den vergangenen Jahren immer 
herausfordernder geworden.
Die Gemeinde ist heute ein 
Dienstleistungs- und Servicebe-
trieb und als Bürgermeisterin ist 
man nicht nur Manager, son-
dern auch Problemlöser und An-
sprechpartner für alle Nöte und 
Sorgen. Dazu kommt, dass man 

inhaltlich und fachlich nahezu 
in allen Themen erfahren sein 
soll, um bürgernahe Lösungen 
bereitzustellen.
Land und Gemeinden – eine 
Partnerschaft, die Erfolge 
schafft. Gute Arbeit ist immer 
Teamarbeit. Das gilt ganz be-
sonders in NÖ, denn durch die 
gute Zusammenarbeit von Land 

und Gemeinde konnten viele 
Projekte im Straßenbau, für die 
Feuerwehr, Kinderbetreuung 
und Bildungseinrichtungen und 
die Rathaussanierung u.v.m. re-
alisiert und finanziert werden.
Politische Arbeit darf nie 
ohne langfristige strategi-
sche Planung erfolgen. Trotz 
steigender Aufgabenbewälti-
gung und der zu erwartenden 
Kostendynamik in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit und Pflege,  
Soziales sowie Klimaschutz prä-
sentieren die Finanzdaten nach-
haltiges Wirtschaften und ver-
antwortungsvolles Handeln. 
Um auch weiterhin erfolgreich 
für die Gemeinde arbeiten zu 
können, appelliere ich an die 
künftigen Verantwortungsträger 

auch weiterhin zur Sachlichkeit 
und zum respektvollen Umgang 
miteinander.

WIRTSCHAFT
Die gute Zusammenarbeit 
mit den Gföhler Wirtschafts-
betrieben hat einen beson-
deren Stellenwert. Kommu-
nale Aufträge bringen einen 
hohen stabilisierenden Effekt 
für die regionale Beschäf-
tigung, die Wertschöpfung 
bleibt vor Ort, Arbeitsplatz und Kaufkraft in der Region.

Mit der Gemeinderatswahl 2015 fiel der Startschuss für die gemeinsame 
Erarbeitung und Verwirklichung vieler Projekte für die Gemeinde.

Kulturveranstaltungen
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Für die Verbesserung der Le-
bens- und Wirtschaftsbedin-
gungen in unserem schönen 
ländlichen Raum bedarf es 
stetiger Investitionen in das 
umfangreiche Güterwege-
netz. In den letzten fünf Jah-
ren wurden rund € 574.000 
für Instandhaltungsarbeiten 
und Asphaltierungen von Wegen mit fachlicher und finanzieller 
Unterstützung der NÖ Agrarbezirksbehörde aufgebracht.

KINDER, BILDUNG, SPORT UND FREIZEIT
Lebensqualität, Kinder-
betreuung und der Erhalt 
des Schulstandortes ha-
ben höchste Priorität. Um 
bestmögliche Ausbildung 
zu garantieren wurden 
in den vergangenen Jah-

ren seitens der Schulgemeinden 
erhebliche Investitionen getä-
tigt. Für die Kleinkindbetreuung 
wurden von der Stadtgemeinde 
rund € 724.000 aufgebracht, 
weitere € 366.000 für Sport- 
und Freizeitanlagen.

ZENTRUMSNAHE WOHNUNGEN 
UND REIHENHÄUSER

Bedarfsorientierte, leistbare Woh-
nungen für junge Menschen, Fa-
milien und Senioren abseits der 
Ballungszentren finden Sie in 
unserer lebenswerten Gemeinde.
Mit starken Wohnbauträgern 
konnten attraktive Projekte ver-

wirklicht werden. Dem-
nächst erfolgt die Schlüs-
selvergabe der Wohnun-
gen in der Kreuzgasse, 
die Bauarbeiten in der 
Wilhelm-Kugler-Gasse sind 
in vollem Gange.

GFÖHL ERHÄLT AUSZEICHNUNG! UNSERE GEMEINDE IST VORREITER IM KLIMASCHUTZ.
Auf diese Auszeichnung sind 
wir besonders stolz, zeigt sie 
doch die 20-jährige Vorreiter-
rolle unserer Gemeinde in Sa-

chen Klimaschutz! Klimaschutz 
hat sich zu einem wichtigen 
Thema entwickelt, das weit 
über unsere Gemeindegrenzen 

hinaus jüngere und ältere Men-
schen gleichermaßen beschäf-
tigt. Unsere Antwort auf diese 
Herausforderung ist klar: Tun 

was eine Gemeinde tun kann, 
aber es ist jede und jeder Ein-
zelne  gefordert seinen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten.

Photovoltaik

LED-Beleuchtung

Natur und 
Erholung

GÜTERWEGEBAU UND -INSTANDHALTUNG, UNWETTERSANIERUNG

Natur und 
Erholung
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Gerald Mayerhofer

GEMEINDERATSWAHL AM 26. JÄNNER 2020
Wer ist wahlberechtigt?

Wahlberechtigt ist jeder ös-
terreichische Staatsbürger und 
jeder Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union, welcher spä-
testens am Wahltag, 26. Jän-
ner 2020, das 16. Lebensjahr 
vollendet hat, am Stichtag 
(21. Oktober 2019) in der Ge-
meinde Gföhl einen ordentlichen 
Wohnsitz hatte und vom Wahl-
recht nicht ausgeschlossen war.

Stimmabgabe im 
Sprengelwahllokal

Achtung geänderte Wahlzeit 
im Sprengel 1 – Gföhl !!
Jeder Wahlberechtigte, der 
im Wählerverzeichnis der 
Gemeinde Gföhl für die Ge-
meinderatswahl am 20. Jänner 
2020 eingetragen ist, kann am 
Wahltag seine Stimme im dafür 
vorgesehenen Sprengelwahl-
lokal abgeben. Ein amtlicher 
Stimmzettel wird im Wahllokal 
ausgehändigt.
Jeder Wahlberechtigte hat per 
Post die amtliche Wahlinfor-
mation erhalten. Bitte diese 
Verständigungskarte und 
einen Ausweis zur Stimmab-
gabe mitnehmen!

Wahlkarten

Anspruch auf Ausstellung 
einer Wahlkarte haben Wahl-

berechtigte, die am Wahltag 
voraussichtlich wegen Ortsab-
wesenheit, aus gesundheitlichen 
Gründen oder wegen Aufent-
halts im Ausland verhindert sein 
werden, ihre Stimme vor der 
zuständigen Wahlbehörde ab-
zugeben und die ihr Wahlrecht 
im Wege der Briefwahl ausüben 
wollen.

Beantragung Wahlkarte
– schriftlich bis Mittwoch, 

22. Jänner 2020

 Die Identität ist nachzuwei-
sen
• durch Anschluss einer Ko-

pie des Reisepasses, eines 
Lichtbildausweises oder der 
Kopie einer Urkunde bzw. 
amtlichen Bescheinigung

• oder Angabe der Reisepass-
nummer oder des Antrag-
codes (Wahlinformation)

• oder bei elektronischer Ein-
bringung durch eine qualifi-
zierte elektronische Signatur

Nutzen Sie auch die Möglichkeit 
des elektronischen Wahlkar-
tenantrages unter www.wahl-
kartenantrag.at (Angabe Reise-
passnummer oder Antragscode 
bzw. Beantragung mittels Bür-
gerkarte oder Handysignatur).

– mündlich bis Freitag,  
24. Jänner 2020, 12.00 Uhr

 Der mündliche Antrag ist 
persönlich bei der Gemeinde 
zu stellen und die Identität 

durch ein Dokument nach-
zuweisen.

Ebenfalls bis zum letztgenannten 
Zeitpunkt kann ein schriftlicher 
Antrag gestellt werden, wenn 
eine persönliche Übergabe der 
Wahlkarte an den Antragsteller 
oder eine von ihm bevollmäch-
tigte Person möglich ist.

Telefonisch kann keine Wahl-
karte beantragt werden!
Die Wahlkarte wird persönlich 
an den Antragsteller ausge-
folgt bzw. an die gewünschte 
Adresse mittels Einschreiben 
und Rückschein zugesandt (so-
fern ein postalisches Einlangen 
vor dem Wahltag gegeben ist). 
Die Ausfolgung der Wahlkarte 
kann auch an eine vom An-
tragsteller schriftlich bevoll-
mächtigte Person erfolgen.
Die ausgehändigten Wahlunter-
lagen umfassen die Wahlkarte, 
ein Wahlkuvert, den amtlichen 
Stimmzettel und ein voradres-
siertes Überkuvert.

Stimmabgabe per 
Briefwahl

Sofort nach Erhalt der Wahl-
karte kann der Wähler sein 
Stimmrecht wahrnehmen. Nach 
erfolgter Wahl wird der amt-
liche und/oder nichtamtliche 
Stimmzettel in das Wahlkuvert 
und dieses in die Wahlkarte 
gelegt. Danach wird die Wahl-
karte vom Wähler eigenhändig 

unterschrieben (eidesstattliche 
Erklärung, dass das Wahlrecht 
persönlich, unbeobachtet und 
unbeeinflusst ausgeübt wurde) 
und zugeklebt. Anschließend 
kommt die Wahlkarte in das 
Überkuvert. Danach kann das 
verschlossene Überkuvert so-
fort persönlich, per Boten oder 
per Post an die bezeichnete Ge-
meinde übermittelt werden.
Die Wahlunterlage (Briefwahl-
karte) muss jedenfalls bis spä-
testens am Wahltag, Sonntag, 
26. Jänner 2020 um 06.30 Uhr, 
bei der bezeichneten Gemeinde 
eingelangt sein. Nach 06.30 
Uhr kann eine Briefwahlkarte 
nur noch bis zum Schließen des 
Wahllokales jener Sprengelwahl-
behörde, in deren Wählerver-
zeichnis der Wähler eingetragen 
ist, persönlich oder auch von 
Boten abgegeben werden.

Stimmabgabe am Wahl- 
tag in einem sprengel- 
fremden Wahllokal

Befindet sich ein Wahlberech-
tigter am Wahltag nicht in 
seinem Wohnsitzsprengel, 
so kann er mit einer Wahlkarte 
in jedem Sprengelwahllokal 
der eigenen Gemeinde seine 
Stimme abgeben.
In einer anderen Gemeinde 
ist eine Stimmabgabe mit der 
Wahlkarte nicht möglich!
Auskunft: Eva Schwarz, 
✆ 02716/6326-19

Wahlsprengel, Wahllokale und Wahlzeiten

Sprengel Bezeichnung Wahllokal Wahlzeit

1 Gföhl Stadtsaal, Eingang Sparkassenstraße 7.45 - 15 Uhr

2 Gföhleramt Volksschule Gföhl, Ernest Thum-Straße 4 8 - 12 Uhr

3 Großmotten Feuerwehrhaus, Großmotten 54 8 - 12 Uhr

4 Litsch-, Wurfenthalgraben, Garmanns Volksschule Gföhl, Ernest Thum-Straße 4 8 - 12 Uhr

5 Moritzreith, Neubau, Grottendorf Gasthaus Staar, Moritzreith 21 8 - 12 Uhr

6 Rastbach, Reisling Pfarrzentrum, Rastbach 22 8 - 12 Uhr

7 Reittern ehemaliges Kühlhaus, Reittern 27 8 - 12 Uhr

8 Seeb Dorfzentrum Seeb, Seeb 48 8 - 12 Uhr

9 Obermeisling, Untermeisling ehem. Gasthaus Harter, Untermeisling 18 8 - 12 Uhr

10 Felling, Hohenstein Vereins- u. FF-Haus Felling, Felling 54 8 - 12 Uhr

11 Lengenfelderamt, Mittelbergeramt Volksschule Gföhl, Ernest Thum-Straße 4 8 - 12 Uhr


